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TEIL A UVP-PFLICHT GEMÄSS §§ 6, 9 bis 12 UVPG (13.05.2019) 

 
A 1 UVP-Pflicht aufgrund der Art und des Umfangs des Vorhabens gemäß §§ 6, 9 

bis 12 UVPG (13.05.2019) 
 
 

 
 

Wasserwirtschaftliche Vorhaben mit gesetzlich vorgeschriebener UVP 
gemäß § 6 i.V. mit Anlage 1 UVPG Nr. 13.1 bis 13.18, §§ 9 bis 12 UVPG 

Zutreffendes 
ankreuzen 

1.1 Vorhaben gemäß Anlage 1 Nr. 13.1 bis 13.17 UVPG  

 

 

TEIL B: ALLGEMEINE VORPRÜFUNG DES EINZELFALLS GEMÄSS §§ 7 
bis 12 UVPG (13.05.2019) 

 
B 1 Wasserwirtschaftliche Vorhaben gemäß §§ 7 bis 12 UVPG 
 
Falls keiner der unter Teil A genannten Punkte zutrifft, ist die UVP-Pflicht für sonstige wasserwirt-
schaftliche Vorhaben durch eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zu ermitteln 
 
 

 Wasserwirtschaftliche Vorhaben mit gesetzlich vorgeschriebener allge-
meiner Vorprüfung des Einzelfalls gemäß §§ 7 bis 12 mit Anlage 1 
UVPG   

Zutreffendes 
ankreuzen 

1 Vorhaben gemäß Anlage 1 Nr. 13.1 bis 13.17 UVPG 
 

2 Vorhaben gemäß Anlage 1 Nr. 13.18.1 UVPG 
(sonstige der Art nach nicht von den Nummern 13.1 bis 13.7 erfasste 
Ausbaumaßnahmen im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes soweit die 
Ausbaumaßnahmen nicht von Nummer 13.18.2 erfasst sind) 
 

 

Die allgemeine Vorprüfung entfällt, wenn der Vorhabenträger die Durchführung der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung beantragt und die zuständige Behörde das Entfallen der allgemeinen Vorprüfung als 
zweckmäßig erachtet. Für diese Neu- und Ausbauvorhaben besteht dann eine UVP-Pflicht. Die Ent-
scheidung der zuständigen Behörde ist nicht anfechtbar (gemäß § 7 (3) und § 9 (4) UVPG – freiwillige 
UVP). 
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B 2 Prüfkriterien 
 
Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls ist gemäß UVPG überschlägig nach neuestem Fachwissen und 
Kenntnissen zum jeweiligen Planungsstand einzelfallbezogen durchzuführen. 
 
1 Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens (gemäß Anlagen 2 und 3 UVPG Nr. 1) 
 

Zusätzliche Erläuterungen gegebenenfalls am Ende dieser Tabelle. 

 

Art/Umfang 

1.1 Gewässername Albach 

1.2 Gewässerordnung 3. Ordnung 

1.3.1 Gewässerstrukturgüte  
Stark verändert 
(eigene Einschätzung)  

1.3.2 Gewässergüte Keine Angabe 

1.3.3 Biozönotischer Gewässertyp Silikatischer, fein- bis grob-
materialreicher Mittelge-
birgsbach (eigene Einschät-
zung) 

1.4 Ausbaulänge in m:  40 

1.5 Geschätzter Umfang der Erdarbeiten in m³: 120 

1.6 Geschätzte Länge der Bauzeit:     2 Monate  

Treten nachfolgende Wirkfaktoren bei dem Vorhaben auf? 
Zusätzliche Erläuterungen gegebenenfalls am Ende dieser Tabelle. nein ja 

Geschätzter 
Umfang/ 

Erläuterungen 

1.7 Zusätzliche Verrohrung          

1.8 Befestigung der Sohle/Ufer mit Beton         

1.9 Unterbrechung der linearen Durchgängigkeit         

1.10 Veränderungen des Grundwassers         

1.11 Verlegung von Gewässern    

1.12 Sonstige Wirkungen oder Merkmale des Vorhabens (Anlage, Bau o-
der Betrieb), die erhebliche nachhaltige Umweltauswirkungen her-
vorrufen können: 

 
 

  

 >  andere, und zwar:  
  Grenzüberschreitende Auswirkungen  

        

1.13 Gibt es frühere Änderungen des Vorhabens, die noch keiner  
Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen worden sind  
(vgl. § 9 (2) UVPG)? 

        

1.14 Gibt es kumulierende Vorhaben          

1.15 Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, 
Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

  Siehe Erläute-
rung 

1.16 Erzeugung von Abfällen     

1.17 Umweltverschmutzungen und Belästigungen    
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1.18 Risiken von Störfällen , Unfälle und Katastrophen    

1.19 Gibt es Risiken für die menschliche Gesundheit, z.B. durch Verun-
reinigung von Wasser und Luft? 

        

 

Erläuterung zu 1.15:  
Wasser / Arten und Biotope: Der Albach wird insofern tangiert, dass der Uferbereich mit Wasserbaustei-
nen gesichert wird. Die Beeinträchtigungen sind nur temporär. Während der Bauarbeiten könnte es zu ei-
ner Gefährdung von Fischen kommen. Dies kann durch eine im Vorfeld der Baumaßnahme durchzufüh-
rende Elektrobefischung und Umsetzung der Tiere vermieden werden. Die lineare Durchgängigkeit wird 
durch das Vorhaben nicht tangiert.  
Fläche/Boden: Eine dauerhafte Versiegelung findet nicht statt. Der Böschungsfuß wird mit Wasserbaustei-
nen gesichert und kann nachfolgend wieder überwachsen werden. 
 

 
 

2 Standortbezogene Kriterien 
 

2.1 Nutzungskriterien (gemäß Anlagen 2 und 3 UVPG Nr. 2.1) 
 

Sind Nutzungen betroffen, die im Zusammenhang mit den Merkmalen und 
Wirkfaktoren des Vorhabens zu erheblichen nachhaltigen Umweltauswir-
kungen führen können?  
Wenn ja, am Ende dieser Tabelle erläutern. Gibt es: 

nein ja 
Art, Umfang, 

Größe 

2.1.1 Aussagen in dem für das Gebiet geltenden Regionalen Raumord-
nungsprogramm oder in der Flächennutzungsplanung zu Nutzun-
gen, die mit dem Vorhaben unvereinbar sind (z. B. Vorranggebiete 
für Landwirtschaft oder Erholung)  

        

2.1.2 Wohngebiet oder Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbeson-
dere Zentrale Orte oder Siedlungsschwerpunkte in verdichteten 
Räumen im Sinne des § 2 (2) 2 ROG? 

        

2.1.3 Empfindliche Nutzungen (Krankenhäuser, Altersheime, Kirchen, 
Schulen etc.)?  

        

2.1.4 Bereiche mit besonderer Bedeutung für die Erholungsnutzung / den 
Fremdenverkehr? 

        

2.1.5 Altlasten, Altablagerungen, Deponien?         

2.1.6  Flächen mit besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft oder Fischerei ? 

        

2.1.7 Kultur- (s. auch 2.2.16) und sonstige Sachgüter?  
 

        

2.1.8 Sonstige nutzungsbezogene Kriterien, und zwar: 
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2.2 Rechtswirksame Schutzgebietskategorien (gemäß Anlagen 2 und 3 UVPG Nr. 2.3) 
 
 

Sind durch das Vorhaben Gebiete betroffen, die einen Schutzstatus besit-
zen? Wenn ja, sind der Umfang und die Erheblichkeit der Betroffenheit am 
Ende der Tabelle zu erläutern.  
Insbesondere ist zu erläutern, ob eine FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß 
§ 34 BNatSchG erforderlich ist.  

nein 
 

 

ja 
 

 

Art, Größe 
Umfang der 
Betroffenheit 

      
 

2.2.1 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung FFH-Gebiete oder euro-
päische Vogelschutzgebiete gemäß § 7 (1) 8 und § 32 BNatSchG 
und §§ 17, 18 LNatSchG RLP (es sind auch Beeinträchtigungen zu 
betrachten, die von außen in das Gebiet hineinwirken können) (ge-
mäß Anlage 3 UVPG Nr. 2.3.1)  

        

2.2.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG, soweit nicht bereits von 
Nr. 2.2.1 erfasst (gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 2.3.2) 

        

2.2.3 Nationalparke oder Nationale Naturmonumente gemäß § 24 
BNatSchG (gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 2.3.1) 

        

2.2.4 Biosphärenreservate gemäß § 25 BNatSchG (gemäß Anlage 3 
UVPG Nr. 2.3.4) 

        

2.2.5 Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 BNatSchG (gemäß Anlage 3 
UVPG Nr. 2.3.4) 

 
 
 

 
 
 

 

2.2.6 Naturparke gemäß § 27 BNatSchG 
 

 
 

 
 

2.2.7 Naturdenkmale gemäß § 28 BNatSchG (gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 
2.3.5) 

        

2.2.8 Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 29 BNatSchG und § 
14 LNatSchG RLP (gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 2.3.6) 

        

2.2.9 Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG (gemäß An-
lage 3 UVPG Nr. 2.3.7) 

        

2.2.10 Sonstige besonders geschützte Bereiche gemäß Naturschutzgesetz  
des Landes: Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 15 LNatSchG 
RLP (analog zu Anlage 3 UVPG Nr. 2.3.7) 

        

2.2.11 Biotope für wildlebende Tiere und Pflanzen der besonders ge-
schützten Arten gemäß § 44 BNatSchG und §§ 22, 24 LNatSchG 
(sofern bekannt).  

        

2.2.12 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 (3) WHG (gemäß Anlage 3 
UVPG Nr. 2.3.8) 

        

2.2.13 Heilquellenschutzgebiete gemäß § 53 WHG (gemäß Anlage 3 
UVPG Nr. 2.3.8) 

        

2.2.14 Hochwasserrisikogebiete gemäß § 73 WHG (gemäß Anlage 3 
UVPG Nr. 2.3.8) 

        

2.2.15 Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 WHG (gemäß Anlage 3 
UVPG Nr. 2.3.8) 
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2.2.16 Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale, archäologische 
Interessengebiete gemäß § 8 DSchG (gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 
2.3.11) 

        

2.2.17 Schutzwald gemäß § 12 BWaldG / §§ 16 bis 18 LWaldG, Erho-
lungswald gemäß §13 BWaldG / § 20 LWaldG (in Verbindung mit 
Anlage 3 UVPG Nr. 2.1) 

        

2.2.18 Naturwaldreservate gemäß § 19 LWaldG (in Verbindung mit Anlage 
3 UVPG Nr. 2.1) 

        

 

Erläuterung zu  

  

 
 

2.3 Schutzgutbezogene Kriterien (Qualitätskriterien) (gemäß Anlagen 2 und 3 UVPG Nr. 2.2) 

Können die Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens aufgrund  
der Qualität der betroffenen Schutzgüter zu erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen führen? Bei Betroffenheit gegebenenfalls zusätzlich 
am Ende der Tabelle erläutern. 

nein 
 

 

ja 
 

 

Art, Größe 
Umfang der 
Betroffenheit 

 

2.3.1 Lebensräume mit besonderer Bedeutung für Pflanzen oder Tiere 
(soweit bekannt auch die Lebensräume / Vorkommen besonders 
geschützter Arten i.S. von § 7 (2) 13 BNatSchG und streng ge-
schützter Arten i.S. von § 7 (2) 14 BNatSchG oder Arten, die in ih-
rem Bestand gefährdet sind)  

        

2.3.2 Böden mit besonderen Funktionen für den Naturhaushalt  
(z. B. Böden mit besonderen Standorteigenschaften, mit kultur- / na-
turhistorischer Bedeutung, Hochmoore, alte Waldstandorte) 

        

2.3.3 Oberflächengewässer mit besonderer Bedeutung          

2.3.4 Natürliche Überschwemmungsgebiete    

2.3.5 Bedeutsame Grundwasservorkommen         

2.3.6 Für das Landschaftsbild bedeutende Landschaften oder Land-
schaftsteile 

        

2.3.7 Flächen mit besonderer klimatischer Bedeutung (Kaltluftentste-
hungsgebiete, Frischluftbahnen) oder besonderer Empfindlichkeit 
(Belastungsgebiete mit kritischer Vorbelastung) 

        

2.3.8 Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz, z. B.    

 > Gebiete, die als Naturschutzgroßprojekte des Bundes gefördert 
werden 

        

 > unzerschnittene verkehrsarme Räume         

 > Feuchtgebiete internationaler Bedeutung nach „Ramsar Konven-
tion“ 

        

 > Gebiete landesweiter Schutzprogramme  
 (z. B. Gewässerschutzprogramm, Auenschutzprogramm) 
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 > landesweit wertvolle Lebensräume (z. B. für Flora oder Fauna 
 wertvolle Flächen, avifaunistisch wertvolle Bereiche) 

        

 > Biotopverbundflächen / bedeutsame Wildtierkorridore         

 > ökologisch bedeutsame Funktionsbeziehungen         

 > sonstige         

 

Erläuterung zu  

Erläuterung zu 2.3.4: Der Planungsraum liegt in Überschwemmungsgebiet an der Nims, welches durch 
Rechtsverordnung vom 10.3.2006 festgestellt wurde.  
Durch die jetzige Baumaßnahme soll die Hochwassergefährdung reduziert werden.  

 
 

2.4 Umweltqualitätsnormen (gemäß Anlagen 2 und 3 UVPG Nr. 2.3.9) 

 Sind durch das Vorhaben Gebiete betroffen, in denen nationale o-
der europäisch festgelegte1) Umweltqualitätsnormen bereits erreicht 
oder überschritten sind (gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 2.3.9)? Falls 
betroffen, bitte unten näher erläutern. 

nein 
 

 

ja 
 

 

Art und 
Umfang der 
Betroffenheit 

 

 Erläuterungen zum Gebiet, zu Umweltqualitätsnormen und zur 
Höhe der Überschreitung der Normen. 

      

   
 

      

 
 
  

                                                        
1)

    Da die Kriterien einer ständigen Fortschreibung und Aktualisierung bedürfen, wurde auf eine Auflistung verzichtet.  

       Es wird beim BMU angeregt, eine relevante Liste zu erstellen und über das Internet zur Verfügung zu stellen. 
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3 Überblick über die Erheblichkeit möglicher Auswirkungen (gemäß Anlagen 2 und 3 UVPG 
Nr. 3) 

 
 

  Kriterien für die Einschätzung der Auswirkun-
gen 

 Die möglichen erheblichen Auswirkungen 
auf die Schutzgüter sind anhand der unter 
Punkt B 2 gemachten Angaben zu beurteilen.  
Die Matrix dient nur dazu, einen Überblick 
über die näher zu behandelnden Punkte bei 
der Gesamteinschätzung unter Punkt 4 zu 
geben. 
Wenn in der Zeile für ein Schutzgut kein  
Eintrag erfolgt, ist dieses Schutzgut für die 
Einschätzung nicht maßgeblich. R
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3.1 Mensch, insbesondere die menschliche Ge-
sundheit inkl. Erholungsnutzung  

       

3.2 Tiere (einschl. biologischer Vielfalt        

3.3 Pflanzen (einschl. biologischer Vielfalt        

3.4 Fläche / Flächenverbrauch         

3.5 Boden         

3.6 Wasser         

3.7 Luft         

3.8 Klima         

3.9 Landschaft         

3.10 Kulturgüter         

3.11 Landwirtschaft         

3.12 Forstwirtschaft         

3.13 Fischerei         

3.14 Wasserwirtschaft         

3.15 Sonstige Sachgüter         

3.16 Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern        
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4 Gesamteinschätzung der Auswirkungen des Vorhabens (gemäß Anlagen 2 und 3 UVPG Nr. 
3) 

 
 

 Besteht die Möglichkeit, dass von dem Vorhaben aufgrund der 
oben beschriebenen Auswirkungen erhebliche und nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt ausgehen? 

Wenn ja, UVP-Pflicht. 

 

Wird dies verneint, ist dies zusammenfassend zu begründen.  
Diese Gesamteinschätzung kann vom Vorhabenträger vorbereitet 
werden. Zuständig für die Entscheidung ist letztendlich die Ge-
nehmigungsbehörde. 

Die Begründung soll die Einschätzung der Erheblichkeit möglicher 
Auswirkungen des Vorhabens enthalten und erläutern, warum aus 
Sicht des Vorhabenträgers bzw. der Genehmigungsbehörde keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Erst die argumentative Zusammenfassung der einzelnen Teile 
des Prüfkataloges ermöglicht eine Einschätzung der Erheblichkeit 
möglicher Auswirkungen und eine Gesamteinschätzung. 
Gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 3.6 sind die erheblichen Auswirkun-
gen im Zusammenwirken mit den Auswirkungen anderer beste-
hender und zugelassener wasserwirtschaftlicher Vorhaben zu be-
urteilen. 
Der Möglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu vermindern, ist 
Rechnung zu tragen (gemäß Anlage 3 UVPG Nr. 3.7) 

nein 
 

 
 

fortführend 
Bekanntma-

chung im 
UVP-Portal 
der Bundes-

länder 
(https://www.u

vp-ver-
bund.de/start-

seite) 
 

ja 
(UVP-Pflicht) 

 
 

 Erläuterungen zu 4 

Durch die Baumaßnahme wird das Gewässer temporär in An-
spruch genommen. Durch Vermeidungsmaßnahmen wie Elekt-
robefischung vor der Baumaßnahme können Beeinträchtigungen 
auf die Fischfauna vermieden werden.  
Die lineare Durchgängigkeit des Gewässers wird nicht beeinträch-
tigt. Durch die Baumaßnahme wird in geringem Maße das Ufer 
mit Steinblöcken befestigt.  
 
Eine erhebliche nachteilige Beeinträchtigung der Schutzgüter 
ist nicht zu erwarten. Auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
kann verzichtet werden. 
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